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Die Einfuhr von Zeitungen
und Zeitschriften, die aus dem unbesetzten Deutschland
kommen. Der Generalanzeiger von Ludwig.'Hafen ver-
hssentlicht eine Nachricht, nach welcher die Einfuhr einer
großen Anzahl von Fachzeitungen aus dem unbesetzten
Deutschland nach den besetzten Gebieten erlaubt sein soll.
Außerdem gibt der Bund der Gewerbetreibenden der
Pfalz die Namen der Zeitungen bekannt, deren Ein¬
führung durch die französische Mrtschaftsabteilung in
Ludwigshafen erlaubt wurde.

Diese beiden Nachrichten entbehren jeder Grundlage.
Es wird in Erinnerung gebracht, datz nur der . inter¬
alliierte Wirtschaftsausschuß die Einfuhr von Zeitungen
und Zeitschriften aus Deutschland nach den besetzten Ge¬
bieten erlauben kann. Diesbezügliche Anfragen sind an
das Hauptquartier der 10. Armee, Affaires Cioiles, in
Mainz zu richten. Die Personen, die sich auf Zeitungen
oder Zeitschriften, die in Deutschland veröffentlicht werden,
abonnieren, ohne sich von der Einfuhrfreiheit derselben zu
überzeugen, laufen Gefahr, unnötige Unkosten zu haben.

L’AdmialBtrateur miUtaire du Cercle de Königstein.
Bon der Friedenskonferenz.

Französischen Prisseäutzerungen zufolge ist damit zu
rechnen, datz sich die Uebergabe der Friedensbeding¬
ungen  an die deutschen Bevollmächtigten weiter ver¬
zögert.  Bor Dienstag ist mit der Uebergabe auf keinen
Fall zu rechnen. Wahrscheinlich wird sie aber am Mitt¬
woch erfolgen. Andere Meldungen nennen Freitag oder
Camstag als Ueberreichungstag. Dr. Jaffe aus Posen
ist zum Sachverständigen für Ostfragen in der Friedens-
lonferenz ernannt worden.

Wie die „Nheinisch-Wests. Zeitung« aus Versailles
«fährt, hatte Graf Brockdorfs - Rantzau  dem Verbände
milgeleilt, datz die Minister Landsberg und Giesberts
wegen dringender Geschäfte abreisen würden, wenn nicht
bis Montag nachniittag der Termin für den Beginn der
Verhandlungenmitgeteilt würde. Clemenceau  hat
auf eine vorherige Anfrage mitgeteilt, datz eine bestimmte
Antwort noch nicht gegeben werden könne, und datz die
Minister völlig freie Hand hätten, abzureisen.

Der „Temps" erfährt, es sei grundsätzlich beschlossen
worden, datz die noch in Frankreich zurückgehallenen
Kriegsgefangenen  durch den Friedensvertrag Deutsch¬
en!»zurückgegeben werden. Dieses verpflichtet sich da¬
ngen, eine gewisse Anzahl Handwerker und gelernter
Arbeiter nach Frankreich zu schicken, um die Wieder¬
herstellung der verwüsteten Gebiete zu fördern.

Von zuständiger Seite wird mitgeteilt, datz die Tele¬
phonverbindung Paris — Berlin  vollständig unter¬
brochen  ist . Gegenwärtig wird die Verbindung der
deutschen Friedensdelegierten mit der Reichsleitung einzig
^d allein durch Kuriere  aufrecht erhallen.

Italien.
Der Rat der Drei hat Italien  eingeladen, an den

Aungen der Friedenskonferenz wieder teilzunehmen. Die
Einladung ist in einem Tone gehalten, der vermuten

datz Italien sie annehmen wird.
Dar Blatt Sonninos, „Giornale d'Jtalia «, bringt

Agende Mitteilung: Frankreich und England sind ver¬
achtet, nicht allein zu erklären, datz sie den Londoner
Ertrag achten werden, sondern ihn auch wirklich durch-
whren und seine Beachtung durch Amerika in gleicher

zu fordern. Unsere Alliierten können nicht ohne
otaiieu in Verhandlungen mit Deutschland sich einlassen,
^ch weniger einen Frieden schließen. Wenn Frankreich
n° England anders handeln wollten, so brächen sie die

^Wichtung des Londoner Vertrages, keinen Sonder-

Die Säuberung Münchens.
München  ist vol l stän dig von Regierungstruppet

besetzt.  Der Oberbefehlshaberder Roten Armee,
Egelhofer,  wurde heute früh bei einem Fluchtversuch
erschossen.  Toller und Lewien scheinen entkommen zu
sein. Bis jetzt zählt man 150 Tote und ungefähr«900
Verwundete. Ueber 3000 Verhaftungen wurden vorge¬
nommen. Zum ersten Male nach vier Wochen sind die
bürgerlichen Zeitungen wieder erschienen, die in ihren
Betrachtungen der allgemeinen Freude über die Befrei¬
ung vom kommunistischen Joch Ausdruck verleihen. Ein
Anschlag gibt bekannt, datz über Bayern der Belagerungs¬
zustand verhängt ist.

Die Erschießung der bürgerlichen Geiseln bestätigt sich.
Sie erfolgte am Mittwochabend Den Befehl zur Hin¬
richtung gab der Kommandant Seidel  aus Chemnitz
und sein Stellvertreter Hausmann  aus München.
Letzterer erschoß sich selbst, als er festgenommen werden
sollte. Seidel wurde von der Menge erschlagen.
Neben den bereits mitgeteilten Namen des Gymnasial¬
professors Berger, des Eisenbahnsekretäcs Daumenlang,
des Prinzen Thum und Taris und der Gräfin Westarp
sind folgende Namen aufgeführt: Baron Teukert aus
Regensburg, Friedrich Wilhelm von Seidlitz, Walter Neu¬
haus und Walter Decke aus München. Zwei Soldaten
der Gardekaoallerieschützendioision konnten noch nicht er¬
mittelt werden.

Der Zusammenbruch Sowjet -Un larus.
Die Räteregierung  hat durch die Vermittelung

eines ungarischen Sozialistenführers sich mit der fran¬
zösischen Mission in Wien  in Verbindung gesetzt
und von dieser folgende Bedingungen  erhalten : Die
ungarische Räteregierung hat sofort zu kapitulieren. Sämt¬
liche Waffen, Munition, Flugzeuge und Automobile und
sonstiges Gerät auszuliefern. Budapest wird durch Ver¬
bandstruppen besetzt. Die Räteregierung wird abgesetzt
und erhält als Nachfolger ein demokratisches Regime.

Die revolutionäre Räteregierung ordnet zur Rettung
der Proletarierrepublik die allgemeine Mobilisierung des
Proletariats an. Jeder militärisch ausgebildete Prole¬
tarier hat unverzüglich zum Frontdienst einzurücken. Jeder
nicht militärisch ausgebildete Arbeiter wird entweder in
Ausbildungsbataillone eingestellt oder ist verpflichtet, Be¬
festigungsarbeitenzu verrichten. Budapest wird als
Operationsgebiet erklärt. _

-rumimng oes x
zu schließen.

Tie Nationalversammlung nach Berlin.
Der Präsident der Nationalversammlung depeschierte
die Mitglieder der Nationalversammlung: Die Sitzung

" biationalversammlung am 6. Mai fällt aus, ebenso
Fraktionssitzungen. Der Ernst der Verhältnisse ver-

3t - datz alle Mitglieder sich vom 7. Mai zur sofortigen
Berufung nach Berlin  bereit halten. Ferner ist die
|JjÜn8 des Haushaltungsausschusses, die in Weimar

chrnde» sollte, aus den 7. Mai, vormittags 10 Uhr,
Berlin verleg,.

Der 1. Mai in Paris.
Versammlungen, die an verschiedenen Punkten der

Hauptstadt stattfanden, wurden schnell zerstreut. Der
„Matin« sagt, datz am Donnerstag abend eine Ver¬
sammlung von 1500 Personen, von denen die meisten
Eisenbahnarbeiter waren, gegen das Einschreiten der
Polizei iin Verlaufe der Demonstrationen am Donners-
tag protestierte. Cachin wird nach dem Zusammentritt
der Kammer den Ministerpräsident interpellieren.

Nach einer Bekanntmachung der Pariser Polizeipräsek-
tur wurden bei der Bemühung, die Ordnung aufrecht zu
erhallen, 428 Polizeibeamte verletzt, darunter 12 schwer.
Die Schutzverlctzungensind nicht auf die Truppen oder
di« Polizei zurückzusühren, da an dieselben keine Patronen
ausgegebenworden waren.__

Erdbeben.
Aus San Salvador  wird berichtet, datz bei dem

letzten Erdbeben am 28. April 75 Personen getötet und
über 500 oerletzt worden sind. Die Stadt und die um¬
liegenden Orte sind schwer beschädigt.
Das Perfahre, » zur'Feststcllung der Bergütung
von Requisitionen und Kriegsletstungen im

besetzten Reichsgebiete.
Nachdem die Reichsregierung im Gesetz vvm 2. März

1919 grundsätzlich die Verpflichtung des Reichs zur Ver¬
gütung von Leistungen für die Besatzungstruppen fest-
gelegt hat, ist nunmehr die Bekanntmachung erschienen,
in der das Verfahren  zur Feststellung der Vergütung
geregelt wird. Danach sind entscheidende Behörden in
erster Instanz die Feststellung sbehörde,  in zweiter
Instanz die Reichsentschädigungskommission.
Di» Landeszentralbchörde bestimmt die Feststellungsbe¬
hörden, ihre Zusammensetzung und die Abgrenzung ihrer
Bezirke. Der Minister des Innern ernennt bei jeder
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kommission einen Vertreter des Reichsinter-
esses,  der seinen Anordnungen Folge zu leisten hat.
Der Vertreter des Reichsinteresses ist nicht etwa Mitglied
der entscheidenden Behörde, sondern gewissermahen Partei¬
gegner des Vergütung beanspruchenden Antragstellers.
Letzterer kann sich im Verfahren eines mit schriftlicher
Vollmacht versehenen Bevollmächtigten bedienen. Die
Feststellungsbehörde kann in dreierlei Weise verfahren.
Entweder sie entscheidet ohne weitere Erhebungen auf
Grund eigener Sachkunde und Erfahrungen oder sie stellt
Ermittelungen oder Beweiserhebungen an. Sie darf auch
den Antragsteller zur eidesstattlichen Versicherung der
Richtigkeit seiner Angaben zulassen, wenn andere Beweis¬
mittel nicht vorhanden sind. Schließlich kann sie auch in
geeigneten Fällen mündliche Verhandlung anocdnen, die
in nicht öffentlicher Sitzung stattsindet. Die Entscheidung
der Feststellungsbehörde wird in einem Bescheid  nieder¬
gelegt, der dem Vertreter des Reichsinteresfes und dem
Antragsberechtigten, zuzustellen ist.

Beide haben gegen den Bescheid das Rechtsmittel der
B eschw er d e an die Reichsentschädigungskommission. Die
Beschwerde mutz innerhalb eines Monats nach Zustellung
des Bescheids bei der Feststellungsbehöcdeoder bei der
Reichsentschädigungskommission eingelegt werden. Gegen
die Entscheidung der Reichsentschädigungskommission sind
weitere Rechtsmittel nicht gegeben. Das Verfahren ist
in beiden Instanzen kostenfrei. Doch können im Falle
unbegründeter Beschwerde die baren Auslagen des Ver¬
fahrens dem Antragsteller auferlegt werden._

LoKdlnacöricQtto.
* Auszug aus der Kceistrgssiizut , vom 24. April

1919. 1. Bericht über die Verwaltung und
den Stand der Kreisangelegenheiten.  Der-
Vorsitzende erstattete Bericht über die Bildung des Greises
Königstein, über die Errichtung des Laudratsamtes und
entwickelte ein Bild von der finanziellen Lage. Der vor¬
läufige Abschluß der Kreis-Kommunalkasse und die Ab¬
schlüsse der LebensmittelämterA und B geben zu Be¬
merkungen keinen Anlaß.

2. Beratung und Feststellung des Kreis¬
haushaltsplanes für 1919 und Festsetzung
der Kreissteuern.  Der Kreishaushaltsplanwurde
von dem Vorsitzenden eingehend erläutert, in den ein¬
zelnen Positionen beraten und in Einnahme und Aus¬
gabe mit Mk. 1485 083.41 festgestellt. Die Kreissteuern
wurden auf 11-/-°/° Zuschlag zur Einkommensteuer, zu
den Real- und den Betriebssteuern einstimmig festgesetzt.
Von den Kreissteuern sind 4zur  Bestreitung der Kreis¬
bedürfnisse und l ' kVo  Zur Deckung der Bezirksabgaben
bestimmt.

3. Anstellung einer Kreisfürsorgerin.  Dem
Vorschlag des Kreisauslchusfes auf vorläufige Vertagung
zum Zwecke der eingehenden Prüfung der Frage in einer
Versammlung der Bezirksfürsorgestellen des Kreises wurde
einstirnmig beigetreten.

* Der nene Lindeshauptmann. Frankfurter Blätter
bezeichnen als Nachfolger des Landeshauptmanns Krekel
den Stadtrat Wöll  aus Frankfurta. M.

* Königstein, 7. Mai. In der Nacht von Montag
auf Dienstag drangen Diebe  in das hiesige Anwesen
von Villa Sulzbach ein und stahlen ein dem Obergärtner
Leu«  gehörendes Schwein  in beträchtlichem Werte.
Die Nachforschungen ergaben, datz die Täter die Draht-
einsriedigung des Parkes niedergerissen hatten, um an
dem an ein Gewächshaus angebauten Schweinestall zu
kommen, von welchem sie anscheinend mittels Nachschlüssel
«in Vorhängeschloh«ntfernten. Das Tier wurde in leben¬
dem Zustande fortgeschafft, wohin und über die Per-
sonen der Täter war bis heut, noch nichts festzustellen.
Zur Ermittlung der Täter sind 300 Mk. ausgesetzt.

* Ruppertshain, 7. Mai. Die goldene Hochzeit
konnten am 2. Mai Heinrich Kilb  1 . hier mit seiner
Ehefrau Maria Anna geb. Thoma begehen. Der Ehe-
mann, ein Veteran von 1866 und 1870/71 ist heute
noch recht rüstig, trotz seiner 81 Jahre, seine Gattin ist
sechs Jahre jünger. Von acht Kindern, welche dem
Ehepaare geboren, find noch 4 am Leben, 12 Enkel
konnten di« Großeltern an ihrem Ehrentage erfreuen.



-e- Köiligstcin, 6. Mai. Altbrandmeister Karl Schlier
ist heute in der Frühe aus dem Leben geschieden. Diese
Kunde wird nicht nur in seiner Vaterstadt, wo der Ver¬
storbene in seinem überaus arbeitsamen Leben eine reiche,
gesegnete Wirksamkeit entfaltete, sondern auch weit darüber
hinaus, überall da, wo man ihn kannte' und schätzte,
herzliches Mitgefühl Hervorrufen. Zielsicheres Streben,
rastlose Schaffensfreudigkeit, dabei klarer Blick, haben bei
ihm den Weg gefunden in guten und bösen Tagen, an
deffen Ausgangspunkt der Tod harrte, dem Herr Schlier'
jetzt erlegen ist. Er war der älteste Bürger unserer Stadt
und bezog als solcher das sogenannte Bürgerkorngeld.
Hierin folgt ihm jetzt Herr Kaufmann Carl Wisbach, der
am 15. Juni 1837 geboren und seit dem 3. April 1867
Bürger ist. Von den hiesigen Vereinen hat die Freiw.
Feuerwehr dem jetzt Verstorbenen unstreitig am meisten
zu danken. Er war ihr Mitgründer und nahezu 30 Jahre
ihr Erster Brandmeister, bis ihn sein Alter veranlaßte,
diese Stelle auszugeben und einer jüngeren Kraft zu über¬
lassen. Aber trotzdem erlahmte Schliers Interesse an
der Wehr und der Entwicklung des gesamten Feuerlösch¬
wesens unserer Stadt nicht. Nach wie vor betätigte er
sich, so gut wie ihm noch möglich war, wenn es galt an
den Versammlungen und Uebungen der Wehr. Die Wehr
wuhte auch jederzeit die Verdienste des Herrn Schlier zu
schätzen und hat sie ihm bereits bei seinem Scheiden von
den aktiven Kameraden deshalb als Zeichen der Dank¬
barkeit und allgemeinen Ehrung einen Ruhesessel über¬
reicht sowie ihn zum Ehrenbrandmeister ernannt. So ist
Schlier noch lange Jahre ein treues Mitglied der Wehr
geblieben und konnte weiterhin seine reichen Erfahrungen
in den Dienst der guten allgemeinen Sache stellen. Er
wollte und konnte eben nicht rasten oder ruhen. Wir
wollen daher auch nicht auf Einzelheiten näher eingehen,
um die Verdienste zu würdigen, die Schlier um die Ent¬
wicklung der Wehr hatte. Ihm galt sie gewissermaßen
als sein liebes Pflegekind und ging ihm besonders zu
Herzen. Er suchte ihr Ansehen auf allen Verbandstagen
der Wehren des Reg.-Bezirks Wiesbaden zu heben und
war es sein Erfolg, daß hier einmal auch ein solcher
Feuerwehr-Verbandstag abgehalten wurde, der nicht nur
für die Wehr sondern auch unserer Stadt von Nutzen war.
Man kann ihm nachrühmen, auf dem Eebiele des Feuerlösch¬
wesens hat der Verstorbene das größte für seine Mitbürger
bis jetzt hier geleistet. Aber auch sonst stand Herr Schlier voll
und ganz seinen Monn. So war eru. a. Vorsitzender des
Krankenunterstützungsverein(Zuschußkasse) Königstein, drei
Jahre Vorsitzender der Allgem. Ortskrankenkasse Königstein,
ferner war er Mitgründer und Vorstandsmitglied des
Kurvereins, des Gewerbevereins, des Bürgervereins und
der eingegangenen Ortsgruppe der Fortschrittlichen Volks¬
partei. Die Bürgerschaft hatte den Heimgegangenenin
den Bürgerausschuß und später in den Eemeinderat ge¬
wählt. Auch verschiedenen Kommissionen, so denjenigen,
die in den 1870er bis 1890« Jahren ihre Tätigkeit ent¬
falteten, um Königstein zu einer Bahnverbindungzu ver¬
helfen, gehörte Schlier an. Wenn es ihm auch in dieser
für unsere Stadt zur Lebensfrage gewordenen Sache nicht
glückte, einen Erfolg buchen zu können, so kann man
dem Verstorbenen hierfür keinerlei Schuld beimessen, denn
die Kenner der Verhältnisse damaliger Zeit wissen, woran
es lag, warum alle Bemühungen der verschiedenen auf
diesem Gebiete tätigen Kommissionen leider nicht von
Erfolĝ gekrönt waren. Als Handwerksmeister und Ge¬
schäftsmann stand Schlier infolge ferner Tüchtigkeit und
seltenen Fleißes in großem Ansehen. Er hat sich aus
den kleinsten Anfängen durch Umsicht und Tatkraft zu
einem geachteten und wohlhabenden Manne emporgear¬
beitet, wodurch es ihm möglich war, einen sorgenfreien

Die Schlachten von 1918.
10. Tell.

Die Schlachten von der Aisne bis zu den
Argonnenvom 15. bis 2 2. Juli . — Derfra n°

zöfischo Gegenangriff vom 18. Juli.
Von Reims bis zu den Vogesen blieb die Hälfte der

alliierten Front unversehrt. Die Friedensschlacht konnte nicht
entschieden werden, wenn Verdun nicht-zu Fall kam. Der
neue große Plan, den Ludendorff gemacht hatte, dessen
große Angriffsweite und die Macht der dmtschen Wirkungs¬
mittel und deren Zahl, sowie die Tapferkeit der deutschen
Divisionen, die in diese Schlacht geworfen wurden, genügten
nach Aussagen von Gefangenen, die weitreichende Bedeu¬
tung dieser Angriffe zu erklären.

Durch Massenangriffe auf einer Breite von 90 Kilometern
sollte erreicht werden, den HauptknotenpunktVerdun zu um¬
zingeln. Einerseits sollte mit der Marschrichtung auf Nord-
Süd auf Revigny Chakons durch das Suippetal erreicht
werden, andererseits sollten die deutschen Regimenter auf
Epernay und Montmirail vorstoßen, indem sie di« Marne
überschritten, dm Berg von Reims umzingelten und! beim
Durchmarsch Reims einnahmen. Dann sollte mit der letzten
Kraft der erreichte Durchbruch- ausgenutzt werden. Das
war die Aufgabe derA-rmeeführer von Boehm, von Mudra
und von Einemder Heeresgruppe des deutschen Kronprinzen,
von denen das Hauptquartier verlangt hatte, die Soldaten
ihrer Armeen zum Siege zu führen.

Es waren 25 Divisionen westlich und 30 Divisionen süd¬
östlich von Reims eingesetzt, welche den Auftrag hatten, di«
französischen Armeen Gouraud und Berthelot der Heeres¬
gruppe des Generals Maiftre zu schlagen.

Keine Macht war ihres Erfolges so sicher wie die
deutsche, und keine Niederlage sollte so vollkommen sein
wie die dieser Armeen. Die Stund« des Angriffs war
für den 15. Juli im Morgengrauen festgesetzt. Gegen
Mitternacht sing die Artillerie eine starke Vorbereitung

Lebensabend zu verleben. Zum Schluffe sei noch er¬
wähnt, daß einem solchen Manne auch Auszeichnungen
nicht vorenthalten blieben. Verliehen wurden ihm u. a.
das vom ehemaligen Kaiser Wilhelm ll. gestiftete Er¬
innerungszeichen für 25jährige Verdienste um das Feuer¬
löschwesen und das Allgemeine Ehrenzeichen in Silber,
ferner die von der Stadt gestiftete vergoldete Medaille,
als die Wehr ihr silbernes Jubiläum feierte. Wie Hei¬
mat und Vaterstadt liebte Herr Karl Schlier aber
auch fein Vaterland. Wie gerne hätte er noch die
Zeit des Abschlusses des so sehnsüchtig herbeigewünschten
Friedens und die Erlösung des Vaterlandes aus der
inneren Zerrüttung erlebt. Nun ist es anders ge¬
kommen und die Friedensglocken werden läuten, wenn
man ihn zur letzten Ruhe bettet. Die Erde nimmt was
ihr gehört, aber die Erinnerung an den guten Kamera¬
den, den braven Bürger und ehrlichen Vaterlandsfreund
lebt und wird zum Denkmal in den Herzen derer, die
Schlier gekannt und geachtet haben.

* Königstein, 7 Mai. Herr Landesbankbuchhalter
Kn oll,  der seit 1. Aprilv. Js . der hiesigen Landesbank¬
stelle Vorstand, ist zum Landesbankrendant  an der
Landesbankstelle in Runkel  a . d. Lahn ab 1. Juli ds.
Js . ernannt worden. Die Ernennung ist bei dem hier
recht geschätzten Beamten gestern an seinem Hochzeitstage ein¬
getroffen, so daß sich damit Freude zu Freude ge¬
funden hat.

* Königstein, 7. Mai. Morgen sind es 3 0 Jahre,
daß Herr Postschaffner Ludwig Hornivius  im
Postdienst tätig ist. Die letzten 23 Jahre hiervon entfallen
auf Königstein, seit 19 Jahren versieht der Jubilar hier
die Stelle eines Stadtbriefträgers und ist in dem von
ihm bestellten Bezirke wegen der Pünktlichkeit und Pflicht¬
treue, mit welcher der auch stets zu jeder Auskunft be¬
reite Beamte seinen Dienst versieht, immer gerne gesehen.

* Der für den Kreis Königstein im Rathause in
König  ft ein  seither abgehaltene Meldetag  für aus
dem Heeresdienst Entlassene wird mit Rücksicht darauf,
daß Bewegungsfreiheit für die Personen im besetzten
Gebiet besteht, aufgehoben.  Die Rentenempfänger
usw. wollen ihre Versorgungs- usw. Angelegenheiten un¬
mittelbar bei dem Kontrollamt  in Höchst a. M.
schriftlich oder persönlich anbringen. Dienststunden für
das Publikum sind Wochentags vormittags von 8—12
Uhr.

* Durch Verfügung des Herrn Minister des Inneren
vom 10. März ds. Js . ist den städtischen  Polizeiser¬
geanten die Dienstbezeichnung „Polizeiwachtmeister«
und den bisherigen Polizeiwachtmeistern die Dienst-
bezeichnung „Polizeiober Wachtmeister«  beigelegt
worden.

* Keine Gesindedienstbücher mehr. Der preußische
Minister des Innern hat an die unterstellten Behörden
einen Erlaß gerichtet, in dem er der Anschauung einiger
Polizeiverwaltungen, daß die bisherigen Vorschriften über
Gesindedienstbücher noch in Wirksamkeit seien, entgegen-
tritt. In dem Erlasse ist folgendes ausgeführt: Durch
die mit Gesetzeskraft erlassene Verkündigung des Rats
der Volksbeaustragten vom 12. November 1918 (Reichs-
Eesetzbl. 2 . 1303) sind die Gesindeorimungen außer Kraft
gesetzt worden. Dadurch sind die Vorschriften über die
Gesindedienstbücher ausgehoben.

* Sind Möbel steuerpflichtige Vermögensobjekte? Von
R. Ritter, Direktor der Vaterländischen Treuhandgesell¬
schaft, wird geschrieben: Es scheint die Meinung verbreitet
zu sein, als seien Möbel, z. B. in Privatwohnungen, als
„Zubehör« anzusehen und mit als Vermögenswert bei
mit einer großen Zahl Gasgranaten an. Selbst in Paris
hörte man dieses schreckliche Bombardement, und von
dort aus sah man die Feuerscheine. Um 4.45 früh griff
die deutsche Infanterie an der Marne an. Nach erheb¬
lichen Verlusten nahm sie dort südlich mehrere Brücken
ein. Aber vergebens suchten sie den Brückenkopf Dor-
mans zu stützen, sie konnten das Hindernis der Höhe von
Reims nicht ernstlich angreifen. Westlich von Verdun
machte die geschickte Nutzbarmachung aller Mittel des
französischen Abschnitts, der gut ausgerüstet war, die
deutsche Niederlage unumschränktund entschieden.

Nach Erkundigungender Infanterie, nach Aussagen
von Gefangenen und nach Ermittlung der Flieger er¬
kannten die Franzosen aufs genauste das deutsche Vor¬
haben. Deshalb hatte General Gouraud kurz vor dem
deutschen Angriff die ersten Linien räumen lassen, nur
einige freiwillige Horchposten und Maschinengewehre ließ
er dort zurück. Er hatte auch die Artillerie im geheimen
zurückziehen laßen, und diese konnte durch das deutsche
Trommelfeuer nicht erreicht werden. Bald darauf eröffneten
die französischen Geschütze ein mörderisches Feuer auf den
mit deutschen Truppen vollbesetzten deutschen Schützen¬
graben, die auf die Stunde des Angreifens warteten.

Trotz aller großen Anstrengungen kam die Armee des
deutschen Kronprinzen infolge der französischen Maßnahmen
nur 3 Km. vor. Sie stand Divisionen gegenüber, die
unversehrt geblieben waren und die da standen, wo ihre
Führer es gewünscht halten. Dieser schöne Erfolg sollte
dar französische Oberkommando begünstigen, und es wurde
ihm dadurch Gelegenheit geboten, einen großen Angriff
auf die deutschen Linien zu eröffnen. Nach einer be-
wunderungswürdigen Zusammenstellung aller Kräfte halten
3 Nächte genügt, um die alliierten Armeekorps, die Tanks,
die Kavallerie und eine gut ausgerüstete Artillerie in dem
Hochwald und Dickicht von Villers-Cotterets zu ordnen.

Der französische Angriff begann am 18. Juli um4.30
früh ohne Artillerievorbereitung. Hunderte von Tanks
führten in dem Abschnitt der Armeen Mangin und Des-

der Aufstellung des Vermögensverzeichnisses zu deklarieren,
Zubehör sind jedoch nur solche bewegliche Sachen, di^
ohne Bestandteile der Hauptsache zu sein, dem Wirtschaft!
lichen Zwecke der Hauptsache zu dienen bestimmt shz
und zu ihr in einem dieser Bestimmung entsprechenden
räumlichen Verhältnis stehen. Eine Sache ist nicht Zu¬
behör, wenn sie im Verkehr nicht als Zubehör angesehen
wird. Dem wirtschaftlichen Zwecke der Hauptsache sind
zu dienen bestimmt: Bei einem Gebäude, das für einen
gewerblichen Zweck dauernd eingerichtet ist, insbesondere
bei einer Mühle, einer Schmiede, einem Brauhaus, einer
Fabrik, die zu dem Betriebe bestimmten Maschinen und
sonstigen Gerätschaften. Bei einem Landgute, das zunr
Wirtschaftsbetrieb bestimmte Geräte und Vieh, die land-
wirtschaflichen Erzeugnisse, soweit sie zur Fortführung der
Wirtschaft bis zu der Zeit erforderlich sind, zu welch«
gleiche oder ähnliche Erzeugnisse voraussichtlich gewonnen
werden. Hiernach dürste wohl die Frage genügend ge¬
klärt sein, wonach Zimmereinrichtungen, insbesondere
Möbel und Hausrat, nicht als steuerpflichtiges Vermögen
zu deklarieren sind.

* Obgleich die Frist zum Umtausch von Wechsel¬
stempelmarken  älterer Art bereits am 31. Dezember
1918 abgelaufen ist, gehen dem Reichspostministeriun,
aus Handelskreisen viele Anträge auf Umtausch zu. Da
die festgesetzte Umtauschfrist aus einem Beschlüsse der
Bundesrats beruht, ist das Reichspostministerium nicht
in' der Lage, derartigen Anträgen zu entsprechen.

* Der Anspruch auf Krankengeld bleibt unberührt, wenn
der arbeitsunfähige Versicherte für die Dauer der Krankheit
Lohn oder Gehalt in vollem Umfange weiterbezieht. Diesen
bemerkenswerten Grundsatz hat das Reichsversichsrungsamt
aufgestellt. Ein früheres Pflichtmitglied einer Krankenkasse
hatte sich freiwillig weiterversichert. Als er infolge Krankhch
arbeitsunfähig wurde, wollte die Kasse nur die Kranken¬
pflege gewähren, lehnte aber die Zahlung des Krankengeldes
ab, "weil der Versicherte auch für die Dauer der Krankheit
sein Gehalt als städtischer Beamter ungekürzt weiterbeziche.
In der Begründung wird ausgeführt, daß die Verpflichtmg
des Arbeitgebers, Lohn oder Gehalt auch während! der
Dauer der Krankheit fortzuzahlen, unabhängig von der gesch¬
lichen Leiftungspflicht! der Krankenkasse sei. Wenn auch bas
Krankengeld! vom Lohn abgezogen werden könne, so folge
keineswegs, daß die Krankenkasse von ihrer Verpflichtung
befreit wird, wenn der Dienstbevechtigte von seinem Anrech¬
nungsrecht keinen Gebrauch macht. Die Zahlung von Kran
kengekd! bleibt von den Lohn- oder Gehaltzahlungen un¬
berührt, die auf Gesetz oder Vertrag beruhen.

Der Millionenranb aus dem Juliusturm.
Der Millionenraub aus dem Juliusturm und dm

Reichsschatzamt stellt sich im wesentlichen als richtig dar.
Der Raub wurde tatsächlich im Januar vollführt. Als
in Rumänien bei Ausbruch der Revolution im Novem¬
ber der Wirtschaftsstab flüchten mußte, gelang es ihm,
.den aus 500 Millionen Lei bestehenden Schatz mitzu¬
nehmen, der dann in der Zitadelle untergebracht tmirbe.
Nach den spartakidischen Unruhen im Januar unterzog
der damalige Kommandant den Raum einer Revision und
stieß dabei auch auf den Schatz. Er benachrichtigte das
rumänische Wirtschaftsamt, und dieses stellte fest, daß eine
Kiste gestohlen, eine zweite erbrochen und zum Teil ihres
Inhalts beraubt war. Es fehlten im ganzen 20 bis 38
Millionen Lei, von denen aber weitaus über die Hälft«
wertlos waren. Unter starker Bewachung wurde der ver¬
bliebene Schatz sofort nach Berlin und später nach Spaa
geschafft, wo er durch unsere Waffenstillstandskommission
der französischen Regierung übergeben wurde. •'
gouttes den Stoß aus, von Sturmwellen der Infanterie
begleitet, durch ein großes Sperrfeuer unterstützt.- Die
Ueberraschung war auf einer Frontbreite von 45 Km.
furchtbar. Von der Aisne bis-an die Marne wurde die
deutsche Frontlinie durchbrochen, viele Dörfer wurden
wieder zurückgenommen und viele Tausende von Ge¬
fangenen wurden gemacht. In der Nacht vom 19. aus
20. zogen sich infolgedessen die deutschen Divisionen über
die Marne zurück, und sie verließen fluchtartig die er¬
zielten Erfolge vom 15., 16. und 17. Juli. Der doppelte
Druck der französisch-amerikanischen Truppen warf am 20.
und 21. Juli die Deutschen von der ganzen Gegend nörd¬
lich und westlich von Chateau-Thierry zurück, die Armee
Mangin aber griff weiter an, sie stand vor Oulchy-le-CH^
trau, sperrte?die Straße Soisson-Chatcau-Thierry ab und
stand vor Soissons Diese großartige Gegenoffensive be¬
freite die Gegend der Marne und der Ourq vollständig-
Es wurden mehr als 600 Geschütze erbeutet und 25008
Gefangene gemacht. Das war der Sieg der franzöüsV
amerikanischen Armeen. Der 18. Juli war das
der Initiative Ludendorffs. Diese ging an Fach übel
und blieb bis zum 11. November in seiner Hand.

(Fortsetzung folgt.)

AMBI-
Dach st ein - Maschine

für Handbetrieb

arbeitet rasch , sparsam und zuverlässig

Anfragen an:
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Abfindung
des früheren GrotzherzogS von Hessen.

Die hessische Volkskammer nahm die Vereinbarung
-wischen dem ehemaligen Großherzog und dem hes-
-jschen Staat an . Danach gehen sämtliche in Benutzung
und Nutznießung des großherzoglichen Hauses befindlichen
©runbftücfc und Gebäude in.Besitz und Nutznießung des
Eschen Staates über ; ausgenommen davon sind das
Jagdschloß Wolfsgarten und das Schloß Romrod und
das Dominialgrundstück von Schloß Kranichstein . Das
Kue Palais ist Darmstadt ist Privateigentum des Groß¬
herzogs. Der hessische Staat übernimmt die dem früheren
grohherzog seinen Beamten und Bedienten gegenüber
ablieoenden Verpflichtungen . Das Hoflheater geht an den
hessischen Staat über . Die Staatskasse zahlt dem ehe¬

maligen Grohherzog den Betrag von Mark 440 000,
außerdem gewährt der hessische Staat , eine Abfindungs¬
summe , bestehend in einer in das hessische Staatsschuld¬
buch einzutragenden 4prozentigen Staatsschuldbuchsorderung
in Höhe von Mark 10 Millionen und in einer Barzahlung
von Mark 900 000 . An dem Tage der Verzinsung dieser
Abfindungssumme fallen die jährlichen Mark 440000 fort.

Die Bundesstaaten und die Erbschaftssteuer.
Ueber die Finanzpläne des Reiches teilt die „Vofsifche

Zeitung " mit , daß das Reich den Anteil der Bundes¬
staaten an der Erbschaftssteuer  von 20 auf 10
Prozent herabsetzen werde . Die Zuschläge der Bundes¬
staaten zur Erbschaftssteuer sollten in Wegfall kommen.

Briefkasten.
Die Auszahlung der Quartiergelder  wird in den

einzelnen Kreisen je nach eigenen Bestimmungen geregelt.
Die hierfür geltenden Sätze sind wohl sür das ganze Reich
in dem hierfür geltenden Gesetze vom 2. März 1919 sestge-
leg>, welches aber die so niedrigen Sätze des Gesetzes von
1873 beibehalren hat (IS bezw. >0 Pig . pro Mann und Tag,
M 1.46 sür den Offizier usw.i aber einen Zuschuh deS Reiches
vorsiebt , welcher in den noch nicht erlassenen, wohl aber in
Kürze zu erivartenden Ausführungsbestimmungen sestgelegt
weiden wird . Bis dabin iit es den einzelne » Gemeinden
empfohlen und überlassen , Zuschüsse in etwa ausreichender
Hüne zu den Grundsätzen vorlagsweise zu gewähren . Wenn
also in anderen Kreisen oder Gemeinden die Quartiergelder
nun schon in höheren Sätzen wie oben ausgezahlt werben,
so geschieht dies von diesen auf eigenes Risiko und ohne An¬
weisung . Für hiesige Gegend dürsten übrigens die Leistungen
der Quartiergelder baldign durch die Besetzungstruppen selbst
ersolgen , die dann ihrerseits mit den, Reiche abrechnen werden.

Lacto Eipulver-Ersatz
für Kuchen, Gebäck,
Tunken, Mehlspeisen

usw.

Lacto-Eipulver -Ersatz . 55 Pfg. d. Btl.
Lacto-Backpulver . 12 „ ,, „
Salicylpulver . 10 „ „ ,.

Wiederverkäufer bei Großbezug Vorzugspreise.
Lactowerk Gebr. Schredelseker , Horchheim b. Worms a. Rhein.

Amtliche Bekanntmachungen.
Verordnung

über die Regelung der Arbeitszeit der Ange¬
stellten während der Zeit der wirtschaftlichen

Demobiimachnng.
Vom 18 . März 1919.

Auf Grund der Verordnung des Bundesrats über die
wirtschaftliche Demobilmachung vom 7. November 1918 (R .-
G.-Bl. S . 1292) und des Erlasses des Rates der Votks-
beauftragten über die Errichtung eines Reichsamts für die
mrchhaftlich-e Demobilmachung (Demobilmachungsamt ) vom
12. November 1918 (R .-G .-Bl . S . 1304 ) ergeht hiermit fol¬
gende Verordnung über die Regelung der Arbeitszeit der
Angestellten während der wirtschaftlichen Demobilmachung.

tz 1. Die regelmäßige tägliche Arbeitszeit , ausschließlich
der Pausen , darf die Dauer von 8 Stunden nicht überschrei-
lrn. Wenn in Abweichung hiervon durch>Vereinbarung eine
Verkürzung der Arbeitszeit an Vorabenden der Sonn - und
Festtage herbeigeführt wird -, kann der Ausfall der Arbeits¬
stunden an diesen Tagen auf die übrigen Werktage verteilt
werden.

ß 2. Sofern ?die tägliche Arbeitszeit mehr als 6 Stunden
beträgt, ist den Angestellten innerhalb - der Arbeitszeit eine
mindestens halbstündige Pause zu gewähren . Fällt das
Ende der Arbeitszeit in die Zeit nach 4 Uhr nachmittags , so
muh die Pause für die Angestellten , die ihre Hauptmahlzeit
außerhalb des die Arbeitsstätten enthaltenden Gebäudes ein-
nehmen, auf mindestens sin und > eins halbe Stunde ver-
läugert werd en.

Nach Beendigung der täglichen Arb -eitszeit ist d-en An¬
gestellten eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens 11
Stunden zu gewähren.

8 3. Beginn und Ende der Arbeitszeit und - der Pausen
sind, sofern keine tarifliche Regelung erfolgt ist, vom Arbeit¬
geber Mt dem AngestelltemAusschuß oder , wenn ein solcher
mcht besteht, mit d-er Angestelltenschaft des Betriebs oder
des Büros entsprechend den Bestimmungen dieser Verord-
mmg für den Eesamtbetrieb oder einzelne Abteilungen ge¬
sondert festzulegen und b'urch Aushang begannt zu machten.

8 4. Die Bestimmungen der §8 1—3 finden keine An-
vendungen auf Arbeiten , die

1. in Notfällen , "
2. im öffenllichen Interesse,
3. zur Verhütung dies Verderbens von Waren oder des

Mißlingens von Arbeits -erzeugnissen
unverzüglich-vorgenommen werden müssen.

Arbeitgeber, welche Angestellte mit Ueberarbeiten d-er in
Ziffer 1—3 bezeichnten Art beschäftigen, sind verpflichtet,

Verzeichnis anzulegen , in welches für jeden Tag , an dem
Überstunden geleistet worden sind, die Zahl d>cr -daran he¬
iligten Angestellten , die Zahl der von ihnen geleisteten
heberstundenund die Art der vorgenommenen Arbeiten ein-
sutragen sind. Das Verzeichnis ist auf Erfordern von zu-
ltändigcn Aufsichtsbsamten (§ 16) jeder Zeit zur Einsicht
^rzulegm.

8 5. Unbeschadet der Vorschriften des 8 4 dürfen? An-
Wellte üb?er die in 8 1 festgesetzte Arblsitzeit an zwanzig der
Stimmung des Arbeitgebers überlassenen Tagen im Jahre
^schästigt werden Die Beschäftigung b'arf zehn Stunden
EMch nicht überschreiten und ficht länger als bis 10 Uhr
^Milds dauern.

Hierbei kommt jeder Tag in Anrechnung an dem auch
^ ein Angestellter über die nach 8 1 festgesetzte Arbeitzeit
WWus beschäftigt ist.

^to -tttgeber , die ihre Angestellten auf Grund der vor-
Mmden Bestimmung über die im 8 1 festgesetzte Zeit be¬
lästigen , sind verpflichtet , an einer in die Augen fallenden

des Arbeitsraums eine Tafel auszuhängen , auf der
Ir f ari  k‘ em  Ueberarbeit stattfindet , vor Beginn der

Erarbeit einzutragen ist.
§ 6. Wenn Naturereignisse , Unglücksfälle oder andere

^vermeidliche Stömngen ' den Betrieb eines Arbeitgebers
verbrochen haben , so kann eine von den Bestimmungen der

s®■t~~ 3 abweichende Regelung durch den zuständigen Auf-
Msbeamten (8 16) »ad)- Anhörung des Angestellten -Aus-
Mf 'lls, oder, wenn ein solcher nicht besteht , der Angestelltem

- Mt widerruflich genehmigt werden . Die aus Grund vor-
tittrder Bestimmung zu treffenden Verfügungen müssen

^ ^pl ich erlassen werden . Abschrift der Genehmigungsver-
ist an einer in die Augen fallenden Stelle des Ar-

^raumes auszuhäng «»-.

8 7. Abweichend von den Bestimmungen der 88 1^~3
und 5 kann durch Tarifvertrag eine anderweitige Regelung
der Arbeitszeiten und der Ueberstunden getroffen werden.

Insbesondere kann durch Tarifvertrag vereinbart werden,
daß an die Stelle der achtstündigen Tagesarbeitszeit die
achtuNdvierzigstündige werktägige Wochenarbeitszeit od-er die
sechsundneunzigftündige w erktägige Dopp elwochenarbeitszeit
tritt.

Die Zahl d-er durch Tarifvertrag zu gelassenen Ueber-
arbeitstage d-arf höchstens dreißig im Jahre betragen , so¬
fern nicht d-urch Festlegung von ggnz oder teilweise fielen
Tagen oder verkürzter Arbeitsdauer zu bestimmten Jahres¬
zeiten für Ausgleich der Ueberstunden gesorgt wird.

Die Arbeitgeber sind verpflichtet, eine Abschrift der auf
die Regelung der Arb-eitszeit und d-er Ueberstunden bezüg¬
lichen Bestimmungen des Tarifiertrags den zuständigen Auf¬
sichtsbsamten einzureichsn.

8 8. Die Vorschriften des 8 105d Abs. 2 und 3 der
Gewerbeordnung finden auf alle Angestellten im Sinne
dieser Verordnung Anwendung.

Die Ausnahme - und Sonderb -estimmungm über die
Sonntagsruhe der Angestellten im Handelsgewerbe gelten
auch für die sonstigen Angestellten im Sinne dieser Verord¬
nung.

Die hiernach für Sonm und Festtage zugelassenen Ueber¬
stunden sind auf die in d>«n 88 5 und 7 dieser Verordnung
festgelcgten Höchstzahl nicht anzurechnen.

8 9. Von 7 Uhr abends bis 7 Uhr morgens müssen
offene Verkaufsstellen mit Ausnahme der Apotheken für den
geschäftlichen Verkehr geschlossen sein. Die beim Ladenschluß
schon anwesenden Kunden , dürfen noch bedient werden.

Nach 7 Uhr abends jedoch spätestens 9 Uhr , dürfen Ver¬
kaufsstellen an jährlich höchstens 20 von der Ortspolizei-
behörde zu bestimmenden Tagen für den geschäftlichen Ver¬
kehr geöffnet sein.

Vor 7 Uhr , jedoch nicht vor 5 Uhr morgens , dürfen
Lebonsmittelgeschäfte nach näherer Bestimmung der Orts-
polizeibehörde geöffiet sein.

Die Ortspolizeibehörden haben vor der Genehmigung
der Ausnahmen die Aeußerung des zuständigen Aufsichts-
boamten (8 16) sinzuholen und diesem die erteilte Ausnahme-
genehmigung in Abschrift mitzuteilen . Glaubt der Auffichts-
beamte , daß die Ausnahm -egenehmigung mit dem Schutze
der Angestellten nicht zu vereinbaren ist, so Hot er unverzüg¬
lich -die' Entscheidung der höheren Verwaltungsbehörde her¬
beizuführen.

8 10. Die Demobilmachungskommissare sind- befugt,
nach- Anhörung der Au-ffichtsb-eamten oder Auffichtsbehörden
(8 16) widerruflich weiterg -ehende Ausnahmen , als in den
vorstehenden- Bestimmungen vorgesehen- sind, zu erteilen,
wenn diese Ausnahm -en im öffentlichen- Jntereffe . insbeson¬
dere zur Durchführung d-er geordneten Demobilmachung zur
Verhinderklng der Arbeitslosigkeit oder zur Sicherstellung der
Volksernährung dringmd nötig werden . Abschriften der er¬
teilten Genehmigung sind binnen 2 Tagen dem Dem -obil-
machnngsamte vorzulegen.

8 11. Die vorstehende Regelung umfaßt diejenigen An¬
gestellten, die
1. mit kaufmännischen Diensten beschäftigt werden , insbe¬

sondere Handlungsgehilfen.
2. mit teämisch-en Diensten besch-äfigt werden mit Ausnahme

derjenigen -teä fischen-Angestellten (Betrie -bsbewmte) Werk¬
meister. (Techniker) . die hinsichtlich- der Regelung d-er
Arbeitszeit der Anordnung über die Regelung der Ar¬
beitszeit gewerblicher Arb-eiter vom 23. November 1918
(R .-E .-Bb S . 1334) unterliegen.

3. mit Schreib-, Rechen- od-er ähnlichen Arbeiten beschäftigt
wevd-en (Büroa -ngestellte) einschließlich derjenigen , die für
Büros niedere oder lediglich mechanische Dienste leisten,

4. sich als Lehrlinge in einer geregelten Ausbildung zu einer
der vorgenannten Beschäftigungen befinden.
8 12 . Die Bestimmungen finden keine Anwendung aus

1. Eeneralb -evollmächtigte und die im Handelsregister oder
Eenofsenschastsregister eingetragenen Vertreter eines Un¬
ternehmens,

2. auf sonstige Angestellte in leitender Stellung , die Vorge¬
setzte von in der Regel mindestens zwanzig Angestellten
oder fünfzig Arbeitnehniern sind oder deren Jahresarbeits-
verdienst 7000 Jl  übersteigt,

3. Angestellte, die in Betrieb-en der Land - und Forstwirt¬
schaft einschließlich ihrer Nebenbetriebe beschäftigt sind,

4. Gehilfen und Lehrlinge in Apotheken.
8 13. Die Regelung gilt für alle Arbeitgeber einschließ¬

lich 'der Körperschaften des öffentlichen Rechtes . Es macht

keinen Unterschied, ob der Arbeitgeber seinen Betrieb oder
sein- Büro mit der Absicht der Gewinnerzislung fihrt oder
nicht.

8 14 . Soweit von Körperschaften des öffentlichen Rech¬
tes Angestellte gemeinsam mit Beamten besch-äfigt werden,
sind für die Regelung der Beschäftigung dieser Angestellten
mangels abweichender Vereinbarungen die fir die Beamten
gültigen Dienstvorschriften maßgebend.

8 15. Für die in Verkehrsgew -erben erforderlichen allge-
mefi -en- Ausnahm -en- von vorstehenden Vorschriften sind als¬
bald Vereinbarungen zwischen Betriebsleitungen und den
Arbeitnehm -erverbänden zu treffen. Solange derartige Ver¬
einbarungen nicht zu Stande gekommen sind, bleiben weitere
Anordnungen den-zuständigen Demobilmachungskommissaren
Vorbehalten.

8 16 . Die Aufsicht über die Ausführungen d-er vorstehen¬
den Bestimmungen ist von den Landeszentralbehördsn aus-
schließlich oder neben den ordentlichen Polizeibehörden den
Eewerbeauffichtsbeamten od-er besonderen Beamtm zu über,
tragen . An die Stelle d-er Gewe-rbeaufsich-tsb-eamteir treten
bei bergbaulichen Betrieben die Bergrevierbeamten . Die
Auffi-chtsbeamten sind befi -gt, mit d-en Angestellten-Aus-
fchüsfen im Beisein d-es Arbeitgeb-ers oder mit beiden Teilen
allein zu verhandeln und zu diesem Zwecke die Angestellten-
Ausschüsse einzubeMfen.

Die Aufsicht über Betri -eb-e und Büros der Körperschaften
des öffenllichen Rechtes fällt den die allgemeine Dienstauf¬
sicht ausübend -en- Behörden zu.

817 . Den Auffichtsbeamten stehen bei Ausübung dieser
Aufsicht alle amtlichen Befi -gnisse der Ortsvolizeibehörd -m
zu , insbesondere b-as Recht zur jederzeitigsn Besichllgung der
Betriebe und Büros . Sie sind vorbehaltlich der Anzeige von
Gesetzwidrigkeiten , zur Geheimhaltung der amtlich zu ihrer
Kenntnis gelangenden E -e-schäst-s- und Bstriebsverhältn -isse,
der ihrer Aufsicht ufierliegend -en Betriebe und Büros ver¬
pflichtet. ' i rTm

Die auf Grund der vorstehenden Bestimmungen aus-
zufibrend -m-amtlich -en Be-sichllgung-m müssen die Arbeitgeber
zu jeder Zeit namenllich Mch in der Nacht, während des.
Betriebs gestatten.

Die Arbeitgeber sind ferner verpflichtet, den gen-anntm
Beamten od-er d-er Polizeibehörde diejenigen stallstisch-en Mit¬
teilungen -über die Verbältfisse ihrer Angestellten zu machen,
welche vom Reichsmifisterium für die wirtschostli-cheDemobil-
machung oder von der vandeszentralbehörd -e unter Fest¬
setzung der dabei zu beobachtenden Fristen und Formen vor-
geschri-öben werden.

8 18 . Mit Geldstrafe bis zu 2000 M.  im Unvermögens,
falle mit Gefäng -fis bis zu 6 Monaten , wird bestraft, wer
den vorste-ben-den Bestimmungen od-er d-en auf Grund der¬
selben erloffen-en Anordnungen - zuwid-erhand-elt.

War der Täter zur Zeit der Begehung der Straftat be¬
reits wegen Zuwid -erhandlung nach Absatz 1 bestraft so
tritt , falls die Straftat vorsätzlich begangen wurde . . Ee-ld-
strofe von T00 bis 3000 M oder Gefängnis bis zu 6 Mo¬
naten ein.

Die Befimmung des Absatzes 2 findet auch Anwen¬
dung . wenn die frühere Strafe nur teilweise verbüßt oder
ganz oder teilweise erlassen ist.

8 19 . Im übrigm fiNd>en die in Reichs- und Landes-
gesetzen und die aus Grund dieser Gesetze erlassmen Vor¬
schriften- im bisherigen Umfang soweit Anwendung , als sie
nicht den- vorstehenden Befimmungen zuwiderlaufm.

8 20 . Diese Verordnung trist am 1. Avril 1919 in
Kraft , den Zeitpunkt ihres Außerkmfstretens bestimmt das
Reichsministeriums für die wirtschaftliche Demobilmachung.

Berlin,  den 18. März 1919.
Reichsministerium für die wirtschaftliche Demobilmachung.

K o e t h.

Wird verösfenlsicht.
KSnigstein im Taunus , den 3. Mai 1919.

Der Landrat . Jacobs.

" ‘ " Die Wahl
a) des Fabrikarbeiters Heinrich Höhner » r zu Ziier-

liadt -mm Schiedomann und
b) des Landwirt » Georg Wlock daselbst zum fteUoer-

treienden Schiedsmann des Bezirks Stierstndt
ist für eine dreijährige , mit dem Tage der Verpslicktung
beaiuneude Amtszeit von dem Prastdium des L'mdg ' richt«
Frankfurt a. M . durch Beschluß vom 1. Avril d. J,bestfifit
worden . Dle G nannten haben vor dem Amtsgericht Bad
Homburg v. d -D . den Diensteid geleistet und zwar Hühner
am >4. und Glock an, 16. Avril d. I.

>m Taunus , E



Todes -*}’Anzeige.
Heute früh verschied nach längerem Leiden unser lieber , guter

Herr Karl Schlier II.
Weissbindermeister

im 80. Lebensjahre , wovon wir allen Verwandten , Freunden und Bekannten tiefbetrübt Mitteilung machen.
Die tieftrauernden Hinterbliebenen:

I. d. N.: Frau Magd . Windecker.
Königstein , den 6. Mai 1919.

Die Beerdigung findet - statt : Donnerstag , den 8. Mai 1919, nachmittags 3 Uhr , vom Sterbehause , Oelmühlweg 23, aus.

Aus Grund des § 12 und des § 15 der Bekanntmakung
über die Errichtung von PreisprüfnngssteUe « und die
Versorgungsregelung vom 25. September 1915 wird nach
Benehmen mit dem Herrn Ackministrateur superieur cku District
hierdurch ungeordnet , bah innerhalb des französisch besetzten
Teils des Regierungsbezirks die auf den seitherigen Be¬
stimmungen der zuständigen Zentralstellen im Reich und
Staat beruhende Zurangebemirtschaflnng van  Giern biö
auf weiteres bestehen bleibt , jedoch mit folgenden Maß¬
gaben:

1.

2.

3.

Die Anzahl der ablieserungspflichrigen Eier je Huhn
wird von 30 aus 15 herabgesetzt . Den Kommunal¬
verbänden wird eine weitere Herabsetzung , jedoch nicht
unter 10, überlassen.
Die erfaßten Eier sind in erster Linie zur Versorgung
der Kranken nach Maßgabe des Erlasses des Preußischen
Staatskommissars für Volksernährung vom 2. März
1917 bestimmt.
Soweit diese Krankenversorgung nicht aus den iin
eigenen Kommunalverband zu erfassenden Eieraiengen
sichergestellt werden kann , sind die bisher als Ueln -r-
schuß -Kvnununalverbände geltenden Kreise zur Abliefe¬
rung von Eiern an die seither als Bedarss -Kommunal-
verbände anerkannten Kreise verpflichtet.

Wiesbaden , den 26. April 1919.
Der Regierungspräsident . I . A . : gez . Drvge.

Wird veröffentlicht.
KSnlgstein i. T.. den 26. April 1919.

Der Landrat : Jacobs.

Der Lebensmittelverkauf findet diese Woche am
Freitag , den 9. Mai dS. Js ., gegen Abgabe des Lebens-
inlttelkarlenabschntltes Nr. i statt.

Königstein (Taunus), den 7. Mai 1919.
Der Magistrat . I . B . : Brühl.

S ® ~ Sprengkultur! -WG
Das schnelle , billige und leichte Sprengen von Baum¬

stubben , Findlingsteinen , Pflanzen von Obstbäumen , Neu¬
belebung zurückgebliebener Obstplankagen , Tieslockernng
harter unfruchtbarer Stellen , Trockenlegung nasser Stellen,
geschieht sehr Da ich mit Ge-
ersolgreich mit V » , nehmigung der
Militärbehörde die Lagerung und Vertretung für sämtliche
Zünderguisiten habe , so führe ich sämtl . Arbeiten aus d billigsten
Wege aus . Adam Mang , Svenglermeister , Falktenstein.
oc: 50C 30C SOOC =>OOC JOC

!Alle Kommissionen und Transporte!
und nach Frankfurtmit Ausfuhr -Genehmigung , von

' übernimmt:
Damian Henninger , NeuenhainI. T., Hauptstr. 18.

Halteplatz für Frankfurt:

Oc

Wirtschaft Ziegle,  Trierische Gasse.
Bestellungen nimmt auch entgegen : J . Henringer,

Kelkheim im Taunus , Mühlstrasse 16.
- - >ni - >m m n r- >r>. in , .—

Junges

Geihböckchen
zum Schlackten zu verkauf.
Hauptslratze 27. Königstein.

braulein
mit kaufm . Vorbildung , in
Orthographie sicher , für
Büro und Verkauf in
Königstein  gesucht.
Stenogr . u . Maschinenschr.
Selbstgeschr . Angebote mit
Oehaltsford . unter NI. 56
an die Geschäftsst . erbeten.
Stellung bei gut . Leistung
:-: :-: dauernd . :-:

Mädchen
welches etwas kochen kann,
bei gu .em Lohn in KönigNci»

sür dauernd gesucht.
Zu erfragen i. d . Geschäftsst.

Sauberes

Mädchen^
welches alle Hausarbeit ver¬

richtet , gesucht /
Frau Brühl.

Haus Germania , .Könlgstei » .

Ein Mädchen
wird ab 15. Mai od . l . Juni

gesucht. >
Wo , sagt die Geschäftsst d . Z.

^achruk.
Heute starb dahier unser guter Kamerad

Ehren -Brandmeister

Herr Karl Schlier II
Wir verlieren in demselben den eifrigsten Förderer der Wehr . Nachdem

ihn das Vertrauen seiner Kameraden an die Spitze des Vereins berufen , war es sein
eifrigstes Bestreben , die Wehr auszubauen . In 42 jähriger unermüdlicher , uneigen¬
nütziger Tätigkeit ist es ihm gelungen , trotz schwerer Kämpfe , denen nur ein ganzer
Mann gewachsen , die Wehr den an sie gestellten Anforderungen entsprechend aus¬
zugestalten . Durch sein kameradschaftliches Wesen , sein jederzeit bereites heuen¬
des Wirken * durch sein Können , durch sein Eintreten für die Förderung des Feuer¬
wehrwesens in den weitesten Kreisen bekannt geworden , wird jetzt die Nach¬
richt von seinem Ableben in den Feuerwehrkreisen des ganzen Regierungsbezirks
Wiesbaden mit Bedauern vernommen werden.

Wir aber müssen uns in diesen unersetzlichen Verlust fügen ; zu seinem
Oedenken wollen wir unsere ganzen Kräfte einsetzen , nach seinem Vorbilde zu wirken
und das , was er uns hinterlassen hat , gewissenhaft zu verwalten und weiter zu fördern.

Freiwillige Feuerwehr Königstein i. T.

Nachruf.
Allen Mitgliedern und Freunden unseres Vereins hiermit

die traurige Mitteilung , daß unser liebes Vereinsmitglied

Herr Mann llllgkli 6uer
am 5. Mai im Alter von 17 Jahren von einem längeren , mit
großer Geduld ertragenen Leiden durch den Tod erlöst wurde.
Er war allzeit ein eifriges Vereinsmitglied und stets ein lieber
gerngesehener Kamerad . Es wird ihm deshalb bei uns ein
ehrendes Andenken stets bewahrt bleiben.

Sportverein „Alemannia
Fischbach.

tt

I. N. d. Vereins : Der Vorstand.

Jeder Stiefelputzer
in der Stadt

Erdal - Schuhkrem
im Kasten hat

Fischbach i . T ., den 6. Mai 1919.

rsi
Sauberes , gewandt . 1L

ch Mädchen + |
das schon in gut . Hause "
tätig war und im Kochen
sowie aller Hausarbeit

, selbständig , in klein best.
ry Hausholt bei hohem Lohn n]
ln gesucht , per sosorr oder —

später Hllse sür grobe
sll Arbeit vorhanden. Näh.
js, Kaiserstr . 3 -, höchst S. M.
lHlSJeJcJ3L2Ji2Ji

Ein Mädchen
auf 's Land nur sür Hausar¬
beit gesucht . Gute Verpfleg¬
ung . Auskuust erteilt Frau
Müller . Hans Augnsta, Alt-

königstraße , Königstein.

i -Zimmerwohniins
in Königstein oder falhensteln
z. l . Juli od später aus Dauer
gesucht . Frau Frok. Lobborg , zu
ersrag . Limburgerstr . 15,Kgst.

Verschiedene

Möbel und
Hausgeräte

verkauft dauernd
Josef Bauhofer . Falkenst.

10000 Mark
als gute 1. Hnpvthek , ev . auch
geteilt , sofort auszuleihen.
Angebote unter L . 76 . an
die Geschäftsst . der Zeitung.

5 - 7 -Zimmer-
Wohnung

mit Heizung , Bad usiv , möb¬
liert od . unmöbliert in König¬

slein SU vermieten.
Zu erfragen i. d . Geschäsisst.

postRnrten-HSllen
empfiehlt

pb . KUtnböbl,
Bauptstrasse Hl Fernruf HH.

Prima Glanzstärke
1 Pfund M . 23>̂Ia. lCernseifeim ®‘.8.2:

Prima Waschschmierseu
1 Pfund M . 185

ab rechtsrhein . Lager lebe
Quantum lieferbar Pw " »
proben von Glanzstärke »n
Kernseife , sowie >0 PF !",i,
Eimer von Waschschmlo ^ l
gegen Nachnahme oder 111,
herige Einsevdg . d Beirre'

Großhandlung Kl»" »
Mormo a . Rh ., GvetheU ^ ch
Postscheckkonto:tzudwigbhafen»* "

Abtretung
nebst vrü
schiffe- I

Am

Für die <
nach dem l
welcher bei

Das Zc
französischen

L’Adminii

Klavier
zu kaufen gesucht . Angeb.
mit Preis und evtl . Angabe
der Firma unter M. 75 ju
richten a d. Verlag di s. Ztg.

Der Br
kebieten i
geführten !
Hörden voi
die die Br
oder das
Luchhandli
Service d
Mayence,

, slellungen ’
unten weit
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Eenehmigr
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d:r schon
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werden.

L'Admii

Sehr 1
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führen We
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Wenn
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leichter uni
teilen.

Beispiel
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^genständi

i-'Ackmin

schwarz — gsld —braun
Alleinhersteller:

Werner & Mertz , MaJjJ *:
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